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Beschlussvorlage 
2/004/2020 

Aktenzeichen 

 

Datum 

09.11.2020 

Abteilung/Sachgebiet 

Abteilung 2 

Sachbearbeiter 

Frau Bittner 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Kreisausschuss 08.12.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Aufbau eines Pflegestützpunktes im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
 
Anlagen: 

GAP PSP Anlage 1 Betriebskonzept 
GAP PSP Anlage 2 Datenschutzvereinbarung 
GAP PSP_Stützpunktvertrag 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Zur Errichtung des Pflegestützpunktes im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden 

der Stützpunktvertrag mit Betriebskonzept (Anlage 1) und Datenschutzvereinbarung 

(Anlage 2) genehmigt.  
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I. Grund (Anlass) der Behandlung 

Zum Aufbau des Pflegestützpunktes im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurden 

die vorbereiteten Verträge (Stützpunktvertrag mit Betriebskonzept und Datenschutz-

vereinbarung) von der zuständigen Pflegestützpunktkommission genehmigt und da-

mit mit den weiteren Trägern abgestimmt. Somit können diese Verträge auch von 

den weiteren Trägern des künftigen Pflegestützpunktes, nämlich den Kranken- und 

Pflegekassen sowie dem Bezirk Oberbayern, unterzeichnet werden. 

 
 

II. Sach- und Rechtslage 

Mit der Verabschiedung der Rahmenvereinbarung am 05.02.2020 zwischen 
den Kranken- und Pflegekassen und den Bayerischen Bezirken, Bayerischem 
Landkreistag und Bayrischem Städte- und Gemeindetag wurden die Rahmen-
bedingungen für den Aufbau von Pflegestützpunkten geklärt.  
 
Die Verträge wurden bereits zur Abstimmung in der Pflegestützpunktkommis-
sion vorgelegt und von den beteiligten Trägern abgesegnet.  
 
 

III. Zuständigkeit/Vorbehandlung in Ausschüssen 

In den Sitzungen des Kreisausschusses und Kreistages im Juli dieses Jahres 
wurde die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Verträge mit den weite-
ren Trägern des Pflegestützpunktes auszuhandeln. Dies ist nun erfolgt. Die 
Pflegestützpunktkommission hat die Verträge geprüft und die Verträge sind 
nun vom Kreisausschuss zu beschließen.   
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen? Ja 
 

1  2  3     

 
Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskos-
ten) 
 
€ 153.333,17 

 

 
Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
 
 
 
€ 25.555,06 

 
Projektbezo-
gene 
Einnahmen 
(Förderung, 
Zu-schüsse)  
 
€127.778,11 
 

 

  

    

 Im Verwaltungshaushalt  Im Vermögenshaushalt  
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